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Federführendes Amt Bürgermeister (1) 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevorstand 08.04.2024 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 02.05.2024 vorberatend 

Bau-, Energie- und Umweltausschuss 02.05.2024 vorberatend 

Familien-, Kultur- und Sportausschuss 02.05.2024 vorberatend 

Gemeindevertretung 14.05.2024 beschließend 

 
Beitritt der Gemeinde Lahntal zur Arbeitsgemeinschaft „Nahmobilität Hessen“ (AGNH) 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal beschließt, der Arbeitsgemeinschaft „Nahmobilität Hessen“ 
(AGNH) zum nächstmöglichen Zeitpunkt beizutreten. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Die Arbeitsgemeinschaft „Nahmobilität Hessen“ (AGNH) ist ein Zusammenschluss aus hessischen Städten, 
Gemeinden, Landkreisen, Hochschulen, Verbänden und Verkehrsverbünden. Das gemeinsame Ziel ist, mit 
vielfältigen Maßnahmen den Fuß- und Radverkehr in Hessen zu stärken und zu fördern. Die AGNH unter-
stützt die Kommunen bei der Stärkung dieser Verkehre, d.h. neben neuen Konzepten für die Fuß- und Ra-
dewegeinfrastruktur steht die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Fokus der Arbeit. 
 
Gemäß beigefügter Satzung stellt das Land Hessen finanzielle Mittel zum Aufbau der AGNH zur Verfügung. 
Für Mitglieder fallen keine Mitgliedbeiträge an. Der bereitgestellte Betrag dient insbesondere der Finanzie-
rung der Geschäftsstelle, der Durchführung von Projekten und der Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der 
Nahmobilität.  
 
Mit einem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft ergeben sich für die Mitglieder u.a. folgende Vorteile: 

• Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern 
• Beratung und Hilfestellung durch die Geschäftsstelle und andere Mitglieder 
• Darstellung der Belange der nahmobilitätsfreundlichen Städte, Gemeinden und Kreise sowie 

der Mitglieder in der Öffentlichkeit 
• gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit dem Land Hessen 
• Förderung der Nahmobilität im Sinne der Charta der AGNH 
• Zugang zu den Facharbeitskreisen und anderen Veranstaltungen 
• mögliche finanzielle Vergünstigungen bei Projekten, Veranstaltungen o. ä. der AGNH (Stadtra-

deln, Akademie Nahmobilität etc.) 
• Zugang zum Fördermittelscreening 

 
Die Satzung und die dazugehörige Charta der AGNH sind dem Beschluss beigefügt. 
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Anlage(n): 

(1) AGNH_Satzung 
(2) AGNH_Charta 

 
 
 
Carsten Laukel 
Bürgermeister 




